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1. Begrüssung und Eröffnung durch den Bezirksammann

2. Wahl der Stimmenzähler

3. Gewährung einer Ausgabenbewilligung in der Höhe von Fr. 1′010′000.00 (plus allfällige Teuerung nach 
§ 20 des neuen Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden vom 30. Mai 2018, gültig ab 
1. Januar 2021 [nFHG-BG]), für die Erstellung des Rad- und Gehwegs Merlischachen

4. Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2020

5. Nachkredite zur Investitionsrechnung 2020

6. Genehmigung des Voranschlages 2021 mit Festsetzung des Steuerfusses 2021

7. Genehmigung der Schlussabrechnung Verpflichtungskredit von Fr. 780′000.00 für den Ausbau und die 
Erneuerung der Haltikerstrasse (Etappe 2a Grossarni)

8. Verschiedenes

Die Botschaft mit den Anträgen wird allen Haushaltungen zugestellt und kann unter  
www.kuessnacht.ch heruntergeladen werden.

Die Urnenabstimmung betreffend das Traktandum 3 findet am 7. März 2021 statt. Die Traktanden 4 bis 8 
werden an der Bezirksgemeinde definitiv verabschiedet. Sämtliche detaillierten Unterlagen zu den Trak- 
tanden liegen während der ordentlichen Bürozeiten in der Bezirkskanzlei auf.

Küssnacht, 21. Oktober 2020

 
Namens des Bezirksrates Küssnacht

Der Bezirksammann  Der Landschreiber
Armin Tresch   Marc Sinoli

Traktanden
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Für den eiligen Leser

Traktandum 3

Gewährung einer Ausgabenbewilligung in der Höhe von 
Fr. 1'010'000.00 (plus allfällige Teuerung nach § 20 des 
neuen Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und 
Gemeinden vom 30. Mai 2018, gültig ab 1. Januar 2021 
[nFHG-BG]), für die Erstellung des Rad- und Gehwegs 
Merlischachen.

Die Kantonsstrasse Nr. 2 (Luzernerstrasse) im Bezirk Küss-
nacht zählt zu den Hauptverkehrsstrassen des Kantons 
Schwyz. Der 1,5 km lange Abschnitt vom Dorf Merlischachen 
bis zum Wohngebiet Sumpf muss saniert werden. Gleichzeitig 
soll die Sicherheit auf dem Schulweg durch eine neue Führung 
des Langsamverkehrs verbessert werden.

Verbesserung der Schulwegsicherheit

Der Kanton Schwyz als Strasseneigentümer und der Bezirk 
Küssnacht als Verantwortlicher für die Schulwegsicherheit 
haben gemeinsam ein Projekt erarbeitet. Im Rahmen der 
Sanierung der Luzernerstrasse auf dem Abschnitt Merlischa-
chen bis Sumpf soll zur Verbesserung der Schulwegsicherheit 
auf der Seeseite ein Rad-/Gehweg realisiert werden, der in 
beiden Richtungen befahrbar ist. In Richtung Merlischachen 
ist zusätzlich ein Radstreifen geplant. Im Dorf Merlischachen 
sind verschiedene Verbesserungen vorgesehen. Dazu zählen 
die seeseitige Verbreiterung des Trottoirs, ein sicherer Fuss-
gängerübergang mit Schutzinsel beim Schulhaus, Anpassun-
gen bei den Ein- und Ausfahrten in die Hauptstrasse, eine 
verbesserte Strassenbeleuchtung sowie eine sichere Fuss-
gängerführung und Anordnung der Parkplätze vor dem Dorf- 
laden.

Beteiligung des Bezirks Küssnacht

Die Investitionen für das gesamte Projekt belaufen sich auf 
10,5 Mio. Franken. Der Bund leistet an das ganze Projekt 
602′000.00 Franken davon fallen in etwa 390′000.00 Franken 
den Investitionen durch den Bezirk zu. Der Anteil des Bezirks 
Küssnacht für die Verbesserung der Schulwegsicherheit durch 
die Erstellung des Rad- und Gehwegs Merlischachen beträgt 
1,01 Mio. Franken.

Falls die Finanzierung durch den Bezirk Küssnacht nicht 
zustande kommt, wird ein Auflageprojekt ohne zusätzliche 
Massnahmen für die Schulwegsicherheit ausgearbeitet. Der 
Kanton Schwyz, vertreten durch das Tiefbauamt, wird bei einer 
Ablehnung durch den Bezirk Küssnacht ein entsprechend 
geändertes Strassensanierungsprojekt vorantreiben.

Empfehlung des Bezirksrats

Das Projekt zur Erstellung eines Rad- und Gehwegs verbes-
sert die Schulwegsicherheit zwischen dem Dorf Merlischa-
chen und dem Wohngebiet Sumpf. Es gewährleistet, dass sich 
der ganze Schülerverkehr – zu Fuss oder per Velo – auf dem 
von der Kantonsstrasse abgetrennten Rad- und Gehweg, dem 
verbreiterten Trottoir innerorts und dem zeitgemässen Fuss-
gängerübergang beim Schulhaus Merlischachen abwickeln 
kann.

Der Bezirksrat empfiehlt den Stimmberechtigten des Be- 
zirks, die Ausgabenbewilligung von 1,01 Mio. Franken für die 
Erstellung des Rad- und Gehwegs Merlischachen zu geneh-
migen.

Traktandum 4

Die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2020 betragen  
Fr. 423′000.00.

Traktandum 5

Die Nachkredite zur Investitionsrechnung 2020 betragen  
Fr. 272′000.00.

Traktandum 6

Die Erfolgsrechnung für den Voranschlag 2021 rechnet mit 
einem Ausgabenüberschuss von Fr. 3′907′500.00.
Die Nettoinvestitionen 2021 werden mit Fr. 13′710′000.00  
budgetiert.
Der Voranschlag des Pflegezentrums Seematt rechnet mit 
einem Einnahmenüberschuss von Fr. 637′267.00.
Der Steuerfuss für das Jahr 2021 wird auf 165% beantragt.

Traktandum 7

Die Schlussabrechnung Ausbau und Erneuerung Haltiker-
strasse (Etappe 2a Grossarni) schliesst mit einem Minderauf-
wand von Fr. 222′153.95.
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Erläuterungen zum Verfahren von Anträgen  
an der Bezirksgemeinde

Anträge an der Bezirksgemeinde

Es ist zulässig, an der Bezirksgemeinde folgende Anträge 
zu stellen:

Formelle Anträge:

Rückweisung (§ 28 Abs. 2 GOG)
Verschiebung (§ 28 Abs. 2 GOG)
Schluss der Diskussion (§ 27 Abs. 2 GOG)
Trennung (nur Sachgeschäfte, § 28 Abs. 2 GOG)
Geheime Abstimmung (§ 33 GOG)

Materielle Anträge (Sachanträge):

Abänderung (§ 29 GOG)

Ausnahmen:
– keine materiellen Anträge bei Zonen- und Erschliessungs-

plänen (§ 27 Abs. 2 PBG);
– keine Ablehnungsanträge zu einem ganzen Geschäft, da 

darüber an der Urne beschlossen wird.

Es findet im Übrigen keine formelle Abstimmung der Sachge-
schäfte zur Überweisung an die Urne statt.

Anträge im Rahmen des Voranschlags:

– Vorbemerkung: Der Voranschlag (mit Festsetzung des 
Steuerfusses) wird definitiv durch die Bezirksgemeinde 
verabschiedet. Es findet keine Urnenabstimmung statt. 
Eine Überweisung an die Urne ist unzulässig. Hingegen ist 
geheime Abstimmung möglich.

– Zulässig sind zunächst Rückweisungsanträge. Wird einem 
solchen zugestimmt, so geht der Voranschlag an den 
Bezirksrat zurück, der das Geschäft einer nochmaligen 
Prüfung zu unterziehen hat. Über einen Rückweisungsan-
trag ist vor den Abänderungsanträgen abzustimmen.

– Ein Verschiebungsantrag ist nur möglich, wenn das Einla-
dungsverfahren noch ordnungsgemäss abgewickelt wer-
den kann und dazu wenigstens 10 Tage bis Mitte Dezember 
(letzter Termin für die Durchführung der Budgetgemeinde) 
verbleiben.

– Klar unzulässig ist ein Antrag auf Trennung des Geschäfts. 
Die Bestimmungen in den §§ 8 ff des Finanzhaushaltsge-
setzes gehen davon aus, dass der Voranschlag die gesamte 
Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung umfasst. Die 
bewilligten Ausgaben sind untrennbar mit den Einnahmen, 

insbesondere dem Steuerfuss als Masseinheit für die bewil-
ligten allgemeinen Ausgaben, verbunden. Der Steuerfuss 
ist inhaltlich auf den Voranschlag abzustimmen. Gegen die 
Zulassung einer Trennung sprechen auch die Integrations- 
und Koordinationsfunktion des Voranschlages.

– Nicht zulässig sind Abänderungsanträge, wenn sie gebun-
dene Ausgaben betreffen (z.B. Abschreibungen und Spe-
zialfinanzierungen oder auch Personalausgaben). Auch 
sonst dürfen im Voranschlag keine Rechtsgrundsätze 
verletzt wer-den (es wird auf das Finanzhaushaltsgesetz 
verwiesen).

– Unzulässig sind ausserdem Anträge, die auf die Vornahme 
einer Ausgabe abzielen, die einen rechtswidrigen Erfolg 
herbeiführen sollen oder einen Gegenstand betreffen, des-
sen Regelung nicht in die Zuständigkeit des Bezirks fällt 
(z.B. Anträge auf Entwicklungshilfe im Ausland).

– Ebenso sind neue, selbständige Anträge unzulässig, wenn 
sie als solche im Voranschlag noch gar nicht vorgesehen 
sind. Damit muss kein Versammlungsteilnehmer rechnen. 
Ebenso muss ein Stimmbürger, der sich im Vorfeld der 
Bezirksgemeinde aufgrund des gedruckten Voranschlages 
gegen eine Teilnahme an der Versammlung entscheidet, 
wissen, welche Geschäfte respektive Budgetposten zur 
Diskussion stehen.

Abstimmungsablauf:

Vorab sind die formellen Anträge zur Abstimmung zu brin-
gen. Wird einem entsprechenden Antrag stattgegeben, 
erübrigt sich die Weiterführung der Beratung.

(aus:  Prof. Dr. August Mächler: Das Antragsrecht der Stimmberechtigten  
bei der Behandlung des Voranschlages in der Gemeindeversammlung und  
Dr. Friedrich Huwyler: Gemeindeorganisation des Kantons Schwyz)
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Die folgenden Ausführungen stützen sich auf den Leitfa-
den für geheime Wahlen und Abstimmungen. 
Der Souverän hat am 2. März 1969 für alle Sachgeschäfte 
das Urnensystem eingeführt (691 Ja zu 187 Nein). Das Urnen- 
system für Bezirkswahlen wurde bereits im März 1906 mit  
485 Ja gegen 93 Nein beschlossen.
Der Bezirksgemeinde steht somit die Kompetenz zu, den 
Voranschlag, die Rechnung, Nachkredite und den Steuerfuss 
zu beschliessen. Für alle anderen Geschäfte hat die Bezirks-
gemeinde beratende Funktion. Die Geschäfte werden dem  
Souverän an der folgenden Urnenabstimmung zur Stellung-
nahme unterbreitet. Auszüge aus dem Leitfaden und den  
Weisungen können wie folgt zusammengefasst werden:

Geheime Wahlen und Abstimmungen beim 
Urnensystem

Wahlen
Bezirkswahlen finden generell an der Urne statt. 
Davon ausgenommen bleibt die Wahl der Stimmenzähler der 
Bezirksgemeinde. Für diese könnte an der Bezirksgemeinde 
geheime Wahl beantragt und beschlossen werden. Der Begriff 
«Wahlen» wird aufgrund der Bezirksratswahlen an der Urne 
in der Folge weggelassen.

Sachgeschäfte
Bei Sachgeschäften sind geheime Abstimmungen zulässig 
bei:
• allen formellen Anträgen wie: Rückweisung, Trennung oder 

Verschiebung eines Geschäfts (§ 28 Abs. 2 GOG)
• allen materiellen (Abänderungs-) Anträgen zu:
 – Voranschlag, Rechnung, Nachkrediten und Festsetzung 

des Steuerfusses
 – Reglementen (Ausnahme: Bau-, Schutz- und Erschlies- 

sungsreglemente, § 27 Abs. 2 PBG)
 – Verpflichtungs- und Zusatzkrediten
 – übrigen Sachgeschäften

Wichtig: Nur zu gültigen Anträgen kann auch eine geheime 
Abstimmung verlangt und durchgeführt werden.
Nimmt der Versammlungsleiter einen Antrag nicht entgegen 
und bringt ihn auch nicht zur Abstimmung, so kann darüber 
auch nicht geheim abgestimmt werden.
Im Urnensystem erfolgt die Schlussabstimmung immer an 
der Urne, weshalb an der Bezirksgemeinde nicht (geheim) 
abgestimmt werden kann. Ausgenommen sind Voranschlag, 
Rechnung, Nachkredit und Steuerfuss (auf Antrag ist für diese 
Geschäfte geheime Abstimmung möglich).

Achtung: Über die sogenannte Überweisung eines Sach-
geschäfts an die Urne ist nach erfolgter und bereinigter 
Beratung nicht abzustimmen, auch geheim nicht.

Durchführung einer geheimen Abstimmung

• Eine persönliche Eingangskontrolle oder Kontrolle der 
Stimmberechtigung beim Eingang zum Versammlungs- 
lokal findet nicht generell statt. Die Bezirksgemeinde ist 
öffentlich. Der Versammlungsleiter (Bezirksammann)  
weist zu Beginn darauf hin, wo sich Nicht-Stimmberechtigte 
im Saal zu platzieren haben und dass sie nicht an Ab- 
stimmungen teilnehmen dürfen. Vor jeder Abstimmung 
kann der Hinweis wiederholt werden. Bei Anständen über 
die Stimmberechtigung entscheidet das Büro der Be- 
zirksgemeinde aufgrund des Stimmregisters (§ 25 Abs. 2 
GOG).

• Der Antrag auf geheime Abstimmung kann – vorbehält-
lich dass bereits ein formeller oder materieller Antrag 
gestellt und die Bezirksgemeinde zuständig ist darüber 
zu beschliessen – von jedem Stimmberechtigten und vom 
Versammlungsleiter gestellt werden. Der Antrag auf gehei-
me Abstimmung kann gleichzeitig mit einem formellen oder 
materiellen Antrag erfolgen.

• Der Antrag auf geheime Abstimmung muss gestellt werden, 
bevor die eigentliche Abstimmung beginnt. Folgende gene-
relle Anträge sind deshalb nicht zuzulassen:

 – Alle Abstimmungen zu allen Traktanden einer Bezirksge-
meinde seien geheim durchzuführen.

 – Alle Abstimmungen zu einem einzelnen Traktandum  
(z.B. Beratung Voranschlag) seien geheim durchzufüh-
ren.

 Die Abstimmung über eine geheime Abstimmung findet 
am Schluss der Beratungen statt und zwar bevor über die 
gestellten formellen und materiellen Anträge abgestimmt 
wird.

• Über den Antrag auf Durchführung einer geheimen Abstim-
mung wird immer im offenen Handmehr abgestimmt. Gehei-
me Abstimmung ist beschlossen, wenn die Mehrheit der 
Stimmenden dies im offenen Handmehr beschliesst (§ 30 
und 33 GOG). Die Nicht-Stimmenden werden nicht berück-
sichtigt.

• Ist geheime Abstimmung beschlossen worden, so hat der 
Versammlungsleiter vor dem Austeilen der Stimmzettel den 
Abstimmungsvorgang zu erläutern. Die Stimmenzähler  
(§ 24 GOG) teilen darauf in den Sektoren jedem Stimmbe-
rechtigten den für die Abstimmung bestimmten amtlichen 
Stimmzettel aus. Auch der Bezirksrat und die Stimmen-
zähler erhalten einen Stimmzettel. Es müssen genügend 
Schreibzeuge zur Verfügung stehen und beim Ausfüllen 
der Stimmzettel muss das Stimmgeheimnis gewahrt werden 
können. Die Anzahl der insgesamt ausgeteilten Stimm- 
zettel ist für das Bezirksgemeindeprotokoll festzuhalten  
(§ 34 GOG).

Erläuterungen zum Verfahren von geheimen Wahlen 
und Abstimmungen an der Bezirksgemeinde
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• Anschliessend einsammeln der Stimmzettel durch die Stim-
menzähler mittels Urnen oder Einwerfen der Stimmzettel  
in bereitgestellte Urnen (Wahrung des Stimmgeheimnis-
ses).

• Ermittlung des Resultats durch das Büro (§ 24 Abs. 2 
GOG: Versammlungsleiter, Landschreiber, Stimmenzähler) 
in einem separaten Raum. Vorgehen: Vorab Ermittlung  
der eingegangenen Stimmzettel. Ist die Zahl der einge- 
gangenen Stimmzettel höher als die Zahl der ausgeteilten 
Stimmzettel, so ist die Abstimmung durch den Versamm-
lungsleiter als ungültig zu erklären. Die Abstimmung ist zu 
wiederholen.

 Ist die Zahl der eingegangenen Stimmzettel gleich oder 
kleiner als jene der ausgeteilten Stimmzettel, so werden 
nur die gültigen Stimmzettel für die Ermittlung des Resul-
tats gezählt. Das Resultat wird dem Versammlungsleiter 
auf einem vorbereiteten Formular zur Bekanntgabe aus-
gehändigt. Das Resultat und die Farbe des Stimmzettels 
ist im Bezirksgemeindeprotokoll festzuhalten (§ 34 GOG). 
Die Stimmzettel sind mit dem jeweiligen Formular für die 
Bekanntgabe bis zum Ablauf der Beschwerdefrist gegen 
die Beschlüsse der Bezirksgemeinde aufzubewahren.

 Bei Abstimmungen entscheidet das absolute Mehr der Stim-
menden (§ 30 GOG).

Schlussbemerkungen

Der Versammlungsleiter und der Landschreiber gehören zum 
Büro der Bezirksgemeinde. Während der Versammlungsleiter 
die Verhandlungen zu leiten hat, führt der Landschreiber das 
Protokoll.
Hat die Bezirksgemeinde die Durchführung einer geheimen 
Abstimmung beschlossen und sind die Stimmzettel einge-
sammelt, so wird die Versammlung bis zur Bekanntgabe des 
Resultats unterbrochen. Bei Anträgen auf Rückweisung oder 
Verschiebung eines Geschäfts sowie Abbruch der Diskussion 
ist ein Unterbruch der Versammlung offensichtlich. Aber auch 
in den anderen Fällen ist ein Unterbruch angezeigt. Einerseits 
gehören der Versammlungsleiter und der Landschreiber von 
Gesetzes wegen zum Büro der Bezirksgemeinde (§ 24 Abs. 2 
GOG) und sind für die Ermittlung des richtigen Resultats ver-
antwortlich. Andererseits muss der Versammlungsleiter auch 
die Bezirksgemeinde leiten (§ 23 GOG). Es dient aber auch 
einem geordneten Geschäftsablauf der Gemeindeversamm-
lung, wenn die Versammlung während der Resultatsermittlung 
unterbrochen wird. Das Büro der Bezirksgemeinde wird alles 
daran setzen, die Durchführung von geheimen Abstimmungen 
an der Bezirksgemeinde nach den gesetzlichen Vorgaben 
und dem Leitfaden für geheime Wahlen und Abstimmungen 
durchzuführen.
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Traktandum 3
Gewährung einer Ausgabenbewilligung in 
der Höhe von Fr. 1'010'000.00 (plus allfälli-
ge Teuerung nach § 20 des neuen Finanz-
haushaltsgesetzes für die Bezirke und 
Gemeinden vom 30. Mai 2018, gültig ab  
1. Januar 2021 [nFHG-BG]), für die Erstel-
lung des Rad- und Gehwegs Merlischachen.

Ausgangslage

Die Kantonsstrasse Nr. 2 (Luzernerstrasse) im Bezirk Küss-
nacht zählt zu den Hauptverkehrsstrassen des Kantons 
Schwyz. Sie ist im Bereich Merlischachen bis Sumpf sanie-
rungsbedürftig.

Der durchschnittliche tägliche Verkehr auf der Kantonsstrasse 
im Bereich Schulhaus Merlischachen beträgt rund 7′800 Fahr-
zeuge. Der Anteil des Schwerverkehrs liegt bei 4.5% während 
derjenige der Radfahrer 1.5% ausmacht.

Der Bezirk Küssnacht ist für die Schulwegsicherheit zuständig. 
Die Verbesserung der Radfahrersicherheit zwischen Mer-
lischachen und Küssnacht ist seit Jahren ein Thema. In den 
Jahren 2001 bis 2011 wurden verschiedene politische Vorstös-
se zur Verbesserung der Schulwegsicherheit in Merlischa-
chen unternommen. In der Folge wurden diverse Abklärungen, 
Analysen und Machbarkeitsstudien getätigt. Dies unter ande-
rem auch infolge des Widerstands der Landeigentümer.

Im Jahre 2014 wurde ein neu ausgearbeitetes Projekt durch 
das kantonale Tiefbauamt geprüft, welches aber unbefriedi-
gend war und zu hohe Kosten auswies. Zudem wurde mitge-
teilt, dass dieser Strassenabschnitt innert fünf bis acht Jahren 
saniert werden muss. Nachdem der Kanton diese Strassensa-
nierung ankündigte, beschloss der Bezirksrat das Projekt des 
kantonalen Tiefbauamtes abzuwarten und die sich daraus 
ergebenden Synergien zu nutzen. Die Bevölkerung wurde 
sodann öffentlich informiert.

Der Bezirk hat mit dem Kanton Schwyz vereinbart, dass die 
Schulwegsicherheit mit der Sanierung der Kantonsstrasse, 
zusätzlich zum üblichen Kantonsstandard, aufgewertet wer-
den soll. Das Projekt gewährleistet, dass sich der ganze 
Schülerverkehr – zu Fuss oder per Velo – auf dem von der 
Kantonsstrasse abgetrennten Rad-/Gehweg, dem verbreiter-
ten Trottoir innerorts und dem zeitgemässen Fussgängerüber-
gang beim Schulhaus Merlischachen abwickeln kann.

Bauherr für das Bauprojekt ist der Kanton Schwyz, dieser 
wiederum wird vertreten durch das Tiefbauamt Kanton 
Schwyz.

Falls die Finanzierung durch den Bezirk Küssnacht nicht 
zustande kommt, wird ein Auflageprojekt ohne zusätzliche 
Massnahmen für die Schulwegsicherheit ausgearbeitet. Der 
Kanton Schwyz, vertreten durch das Tiefbauamt Kanton 
Schwyz, wird bei einer Ablehnung durch den Bezirk Küssnacht 
ein entsprechend geändertes Strassensanierungsprojekt vor-
antreiben.

Das Bauprojekt «Merlischachen bis Sumpf, Küssnacht» vom 
21. Juni 2019 wurde gemäss § 16 des Strassengesetzes vom 
15. September 1999 (StraG, SRSZ 442.110) während 20 
Tagen beim Bezirk Küssnacht öffentlich aufgelegt. Die Publi-
kation erfolgte im Amtsblatt Nr. 25 vom 21. Juni 2019. Gegen 
das Projekt gingen zwei Einsprachen ein. Eine dieser Einspra-
chen wurde nach Verhandlungen schriftlich zurückgezogen. 
Die zweite Einsprache wurde im Rahmen der Projektgeneh-
migung vom 18. August 2020 durch den Regierungsrat vollum-
fänglich abgewiesen.

Projektbeschrieb

Der Projektperimeter beginnt bei der Einfahrt Husmattweg in 
Merlischachen und erstreckt sich bis zum Knoten Sumpf,  
Einmünder Pilatusstrasse, liegt grösstenteils ausserorts und 
verbindet das Wohngebiet Sumpf mit dem Schulhaus Merli- 
schachen.

Ausserorts verfügt die Kantonsstrasse beidseitig über einen 
Radstreifen und seeseitig über ein Trottoir. Mit der verfügten 

Innerorts im Bereich Schulhaus Merlischachen Ausserorts Merlischachen, Blick Richtung Sumpf
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Abschnitt innerorts im Bereich Schulhaus Merlischachen

Abschnitt ausserorts im Bereich Räber AG
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Verkehrsanordnung vom 1. Juni 2012 wurde das Trottoir in 
Richtung Merlischachen mit dem Signal «Radfahrer gestattet» 
vom Tiefbauamt freigegeben. Damit müssen die Schulkinder 
die Luzernerstrasse nicht mehr queren. Desweitern ist das 
Trottoir im ganzen Abschnitt relativ übersichtlich. Auch wurden 
in der Vergangenheit keine Unfallschwerpunkte registriert.

Für den reibungslosen Verkehrsfluss bleibt die signalisierte 
Geschwindigkeit innerorts 50 km/h und ausserorts 80 km/h.  
Zur Verbesserung der Schulwegsicherheit ist ausserorts, see-
seitig zwischen Sumpf und Merlischachen ein Rad-/Gehweg 
vorgesehen, welcher in beide Richtungen befahrbar sein soll. 
In Richtung Merlischachen ist zusätzlich ein Radstreifen 
geplant. Innerorts wird das seeseitige Trottoir verbreitert und 
die Fussgängerquerung beim Schulhaus mit einer Mittelinsel 
sicherheitstechnisch aufgewertet. Die bestehende einseitige 
Fahrbahn in Richtung Küssnacht wird beibehalten. Im Bereich 
Burgweg wird sodann der Radstreifen auf den neuen Rad-/
Gehweg geführt. Weiter sollen vor dem Dorfladen anstelle von 
Querparkplätzen neu Längsparkplätze angelegt und das Trot-
toir rückwärtig geführt werden. Mit dieser Massnahme wird die 
gefährliche Rückwärtsausfahrt in die Kantonsstrasse über das 
Trottoir verbessert. Schliesslich sollen die vielerorts fehlenden 
Trottoirkanten zur Fahrbahn baulich korrigiert werden. Damit 
werden auf dem ganzen Streckenabschnitt alle Kreuzungen  
und Übergänge normgerecht ausgebaut.

Innerorts wird die Beleuchtung optimiert und mit LED-Lampen 
ersetzt. Ausserorts wird die Strassenbeleuchtung gemäss der 
gängigen Handhabung des Kantons Schwyz entfernt. Bei der 
geplanten Rad-/ und Gehwegverbindung zwischen Merlischa-
chen und Sumpf handelt es sich um einen Schulweg, weshalb 
der Bezirk Küssnacht für eine Beleuchtung im Ausserortsbe-
reich zuständig ist. Gemäss Beleuchtungskonzept ist eine 
intelligente Gehwegbeleuchtung vorgesehen. Die Erstellung 
und der Unterhalt gehen folglich zu Lasten des Bezirks Küss-
nacht.

Im Innerortsbereich weist die Strasse (Fahrbahn mit seeseiti-
gem Radstreifen von 1.70 m Breite) beidseitig ein Trottoir auf. 
Das bergseitige Trottoir ist mit einer Breite von 2.0 m und das 
seeseitige Trottoir mit einer Breite von 2.50 m vorgesehen. 
Das seeseitige Trottoir wird von einer 50 cm breiten Rabatte 
von der Strasse abgegrenzt. Beim Fussgängerübergang 
Schulhaus ist eine Mittelschutzinsel von 2.0 m Breite geplant. 
Im Ausserortsbereich befindet sich auf der Seeseite der Stras-
se (Fahrbahn mit bergseitigem Radstreifen von 1.50 m Breite) 
ein Rad-/Gehweg von 2.50 m Breite. Dieser wird durch ein 
70 cm breites Bankett von der Strasse abgegrenzt.

Auf dem Abschnitt Merlischachen – Sumpf der Luzernerstras-
se verkehrt zurzeit, ausser dem Nachtbus am Wochenende, 
keine Buslinie. Im Rahmen der Planung wurde die Machbarkeit 
für künftige Bushaltestellen geprüft. Im Bereich der Kreuzung 
Pilatusstrasse ist bei der bestehenden Bushaltestelle ein 
behindertengerechter Anschlag von 22 cm vorgesehen. Dies 
als Vorinvestition für eine allfällige künftige Bushaltestelle 
respektive für den Nachtbus.

Nach der Projektgenehmigung durch den Regierungsrat des 
Kantons Schwyz bleibt die Zustimmung des Kantonsrates zur 
Ausgabenbewilligung vorbehalten.

Investitionskosten

Gestützt auf § 55 Abs. 1 StraG gehen die Mehrkosten für den 
Ausbau der Kantonsstrasse, in diesem Fall für die zusätz-
lichen Massnahmen für die Schulwegsicherheit Schulhaus 
Merlischachen bis Sumpf, zu Lasten des Bezirks Küssnacht. 
Der Kostenvoranschlag vom Juni 2019, Genauigkeit +/-10%, 
rechnet mit Gesamtkosten für die zusätzlichen Massnahmen 
der Schulwegsicherheit von Fr. 1′400′000.00 inkl. Mehrwert-
steuer. 

Der Bezirk Küssnacht bezahlt dem Kanton Schwyz gestützt 
auf § 55 StraG für die Realisierung des Bauprojektes Ausbau 
Merlischachen – Sumpf einen Pauschalbetrag in der Höhe von 
Fr. 1′400′000.00 inkl. Mehrwertsteuer. Die Finanzierung der  
Fr. 1′400′000.00 inkl. Mehrwertsteuer erfolgt unter Vorbehalt 
der Urnenabstimmung.

Allfällige Beiträge von Dritten zum Gesamtprojekt werden  
aufgrund der Interessenslage zu 65% dem Bezirk Küssnacht 
und zu 35% dem Kanton Schwyz zugesprochen. Gemäss  
Prüfbericht des Bundes zum Agglomerationsprogramm Luzern, 
3. Generation, vom 14. September 2018 kann mit einem gesamt-
haften Kostenbeitrag von Fr. 602′000.00 gerechnet werden.  
Für den Bezirk Küssnacht entspräche dies einem Betrag von 
Fr. 390′000.00.

Zuständig für die gesamten zur Projektrealisierung erfor- 
derlichen Landerwerbe ist das Hochbauamt / Immobilien- 
management des Kantons Schwyz. Die anfallenden Kosten 
sind im nachfolgenden Kostenvoranschlag enthalten.

Auf der Basis des vorliegenden Projektes sind folgende Kosten 
ermittelt worden:

Total Bauhauptarbeiten  Fr.  689′000.00 
Total Baunebenarbeiten  Fr.  204′000.00 
Total Dienstleistungen  Fr.  162′000.00 
Total Baukosten inkl. Mehrwertsteuer  Fr.  1′055′000.00 
Total Landerwerb, Entschädigungen  Fr.  345′000.00 
Abzüglich Bundesbeitrag Fr.  -390′000.00 
Total Kosten Fr.  1'010'000.00 

Finanzierung

Die Kosten für den Ausbau des Rad- und Gehweges sind im 
Investitionsplan 2021 bis 2024 enthalten.

Mittels Vereinbarung zwischen dem Kanton Schwyz und dem 
Bezirk Küssnacht wurden die näheren Modalitäten zur Mit-
finanzierung des Bauprojektes «Merlischachen bis Sumpf, 
Küssnacht» geregelt.

Vorbehalten bleibt die Zustimmung des Kantonsrates zur  
Ausgabenbewilligung. Von Seiten des kantonalen Tiefbauam-
tes ist beabsichtigt, das Projekt schnellstmöglich durch den 
Regierungsrat bewilligen zu lassen, womit noch im Jahr 2021 
mit den Bauarbeiten begonnen werden könnte.

Für die Finanzierung des Gesamtprojekts ist die Zustimmung 
des Stimmbürgers des Bezirks Küssnacht zur Übernahme der 
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 Jahr Investitions- Kosten Bundes- Abschreibung 1) Verzinsung 2) Total Restwert
  kosten Landerwerb beitrag   Abschreibung Investitionsk.
  total total    + Verzinsung
   in Fr.      25 Jahre  1% per 31.12  
 2021 155′000.00 345′000.00   775.00 775.00 155′000.00
2022 900′000.00  390′000.00 26′600.00 4′100.00 30′700.00 638′400.00
2023    26′600.00 6′384.00 32′984.00 611′800.00
2024    26′600.00 6′118.00 32′718.00 585′200.00
2025    26′600.00 5′852.00 32′452.00 558′600.00
(…)       
2046    26′600.00 266.00 26′866.00 0.00
Total 1′055′000.00 345′000.00 390′000.00 665′000.00 84′675.00 749′675.00 
       

1) Der Zeitpunkt der Abschreibung beginnt erst nach Fertigstellung des Projekts zu laufen. Das Grundstück wird nicht abgeschrieben. 
2)  Im Investitionsjahr wird die Verzinsung nur auf den halben Betrag – nach Abzug des Bundesbeitrags – gerechnet.

Kosten der Schulwegsicherheit erforderlich. Nach der Über- 
weisung anlässlich der Bezirksgemeinde vom 7. Dezember 
2020 kann die Vorlage dem Stimmvolk am 7. März 2021 
unterbreitet werden.

Termin- und Bauprogramm

Unter Berücksichtigung der erforderlichen Vorbereitungen 
kann aus heutiger Sicht frühestens im Spätsommer 2021 
mit dem Bau gestartet werden. Die Bauarbeiten finden unter 
Verkehr statt, weshalb jeweils nur auf einer Strassenseite 
gearbeitet werden kann. Die Verkehrsregelung wiederum 
erfolgt mittels Lichtsignalanlagen. Zudem ist vorgesehen 
den 1.5 km langen Strassenabschnitt in Etappen aufzuteilen, 
jedoch wenn möglich zur Effizienzsteigerung gleichzeitig an 
mehreren Etappen zu arbeiten. Die prognostizierte Bauzeit 
beträgt zwei Jahre.

Abstimmungsempfehlung

Die Verkehrssicherheit für den Langsamverkehr wird im 
Bereich Merlischachen – Sumpf durch den geplanten Rad- und 

Gehweg speziell für die Schulkinder verbessert. Zu erwäh-
nen ist jedoch, dass sich die Schulwegsicherheit auf diesem 
Abschnitt durch das seit 2012 erlaubte Befahren des Trottoirs 
in den letzten Jahren bereits signifikant verbesserte. Weiter 
gilt es bei diesem Projekt die Kosten-Nutzen-Frage bezüg-
lich der nachgewiesenen, geringen Frequentierung sorgfältig 
abzuwägen.

Der Bezirksrat empfiehlt den Stimmberechtigten des Bezirks 
die Ausgabenbewilligung von Fr. 1′010′000.00  für den Ausbau 
mit dem Rad- und Gehweg zu genehmigen.

Der Bezirksgemeinde wird beantragt:

1. Gewährung einer Ausgabenbewilligung in der Höhe von  
Fr. 1′010′000.00  (plus allfällige Teuerung nach § 20 des neu-
en Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemein-
den vom 30. Mai 2018, gültig ab 1. 1. 2021 [nFHG-BG]), 
für die Erstellung des Rad- und Gehwegs Merlischachen.

2. Der Bezirksrat sei mit dem Vollzug zu beauftragen.
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Traktandum 4
Nachkredite Laufende Rechnung 2020

Gemäss § 36 Abs. 1 des Finanzhaushaltsgesetzes für die 
Bezirke und Gemeinden (FHG-BG) vom 27. Januar 1994 
ist ein Nachkredit einzuholen, sofern für eine im Laufe des 
Rechnungsjahres notwendige Ausgabe ein Voranschlagskre-
dit fehlt oder für den vorgesehenen Zweck nicht ausreicht, 
soweit keine zwingende Ausgabenbindung vorliegt.

In Nachachtung dieser Vorschrift unterbreitet der Bezirksrat 
Nachkredite von Fr. 423′000.00.

Der Bezirksgemeinde wird beantragt:
Für das Jahr 2020 seien Nachkredite von Fr. 423′000.00 zu 
Lasten der Laufenden Rechnung 2020 zu genehmigen.
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Konto Kontobezeichnung Voran- 
schlag 
2020

Bewilligte 
Nach-
kredite

Nach-
kredite

Bemerkung/
Begründung

020 Bezirksverwaltung
020.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, 

Fahrzeuge
304'500 70'000.00 Mehrkosten Unterhalt EDV; grösserer 

Supportbedarf externer EDV-Dienstleister (ca. Fr. 
38'000), nicht budgetierte Ausgaben für 
Glasfaseranbindung Rathaus, Zivilschutzanlage 
Ebnet und Mehrzweckgebäude Kreuzmatt (ca. Fr. 
12'000), Mehrkosten für Lizenzen u.a. auch 
aufgrund externer Zugriffe (Home Office), 
Mehrkosten Webhosting (ca. Fr. 7'000), 
Mehrkosten Hosting Server (ca. Fr. 10'000)

060 Verwaltungsliegenschaften
060.314.00 Baulicher Unterhalt 114'300 98'000.00 Mehrkosten aufgrund nicht budgetierter 

Umbauarbeiten (Büroplätze für mehr Personal, 
ca. Fr. 70'000), Mehrkosten für Panikschlösser 
und Schliesszylinder, Mehrkosten Service Lüftung 
Archiv

0 Allgemeine Verwaltung 168'000.00

122 Bezirksgericht
122.311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, 

EDV
2'000 7'000.00 Mehrkosten Anschaffung Büromobiliar (ca. Fr. 

3'000), Ersatz/Neubeschaffung von 2 Laptops

1 Öffentliche Sicherheit 7'000.00

219 Schulverwaltung
219.318.00 Dienstleitungen, Honorare 25'000 10'000.00 Kosten für Schulraumplanung

230 Berufsbildung
230.365.00 Beiträge an private Institutionen 300'000 20'000.00 Höherer Beitrag an das Gymnasium Immensee 

2 Bildung 30'000.00

342 Strandbad Seeburg, Küssnacht
342.311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, 

Fahrzeuge
1'000 19'000.00 Kosten Anschaffungen Pavillon/Neubau Küche 

Strandbad Seeburg

342.314.00 Baulicher Unterhalt 39'000 126'000.00 Kosten Umbau Pavillon/Neubau Küche Strandbad 
Seeburg

3 Kultur und Freizeit 145'000.00

580 Wirtschaftliche Sozialhilfe
580.365.00 Beiträge an private Institutionen 26'000 7'000.00 Höhere Beiträge Einarbeitungszuschüsse

589 Wirtschaftliche Sozialhilfe
589.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, 

Fahrzeuge
15'800 7'000.00 Nicht budgetierte Kosten für Internet-Anschluss 

neue Wohncontainer Asylwesen; nicht 
budgetierte Kosten EDV-Anschluss neuer 
Arbeitsplatz

5 Soziale Wohlfahrt 14'000.00

620 Bezirks- und Gemeindestrassen
620.330.00 Abschreibungen Finanzvermögen 11'000.00 Aufgrund der Covid-19-Situation wurden die 

Gebühren für  die Strassenbenützung, 
gesteigerter Gemeingebrauch, den Gewerbe- und 
Restaurationsbetrieben erlassen

660 Schifffahrt
660.362.00 Beiträge an Bezirke, Gemeinden und 

Zweckverbände
33'000 25'000.00 Höherer Defizitbeitrag Schifffahrt Zugersee 

aufgrund von geringeren Einnahmen Covid-19-
Situation

6 Verkehr 36'000.00

900 Bezirkssteuern
900.329.00 Steuerskonti 90'000 23'000.00 Höhere Steuerskonti als budgetiert

9 Finanzen, Steuern 23'000.00

950'600 423'000.00Total Nachkredite Laufende Rechnung 2020

Nachkredite LR - IR 2020 R. Catregn / 15.10.2020

Nachkredite Laufende Rechnung 2020
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Traktandum 5
Nachkredite Investitionsrechnung 2020

Gemäss § 36 Abs. 1 des Finanzhaushaltsgesetzes für die 
Bezirke und Gemeinden (FHG-BG) vom 27. Januar 1994 
ist ein Nachkredit einzuholen, sofern für eine im Laufe des 
Rechnungsjahres notwendige Ausgabe ein Voranschlagskre-
dit fehlt oder für den vorgesehenen Zweck nicht ausreicht, 
soweit keine zwingende Ausgabenbindung vorliegt.

In Nachachtung dieser Vorschrift unterbreitet der Bezirksrat 
Nachkredite von Fr. 272′000.00

Der Bezirksgemeinde wird beantragt:
Für das Jahr 2020 seien Nachkredite von Fr. 272′000.00 zu 
Lasten der Investitionsrechnung 2020 zu genehmigen.
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Konto Kontobezeichnung Voran- 
schlag 
2020

Bewilligte 
Nach-
kredite

Nach-
kredite

Bemerkung/
Begründung

061 MZG Kreuzmatt
061.503.30 MZG Kreuzmatt, Ersatz Ölheizung 1/2 Anteil 83'000.00 Die Arbeiten konnten erst im Jahr 2020 beendet 

werden. Im Jahr 2019 wurden für den Ersatz der 
Ölheizung rund Fr. 174'000 aufgewendet (Budget 
2019 Fr. 250'000). Die Kosten werden auf 061 
MZG Kreuzmatt und 140 Feuerwehr je hälftig 
aufgeteilt

0 Allgemeine Verwaltung 83'000.00

140 Feuerwehr
140.503.30 MZG Kreuzmatt, Ersatz Ölheizung 1/2 Anteil 83'000.00 Die Arbeiten konnten erst im Jahr 2020 beendet 

werden. Im Jahr 2019 wurden für den Ersatz der 
Ölheizung rund Fr. 174'000 aufgewendet (Budget 
2019 Fr. 250'000). Die Kosten werden auf 061 
MZG Kreuzmatt und 140 Feuerwehr je hälftig 
aufgeteilt

1 Öffentliche Sicherheit 83'000.00

240 Schulliegenschaften und Anlagen
240.503.20 Turnhalle Dorfhalde, Ersatz Lüftung 56'000.00 Die Arbeiten konnten erst im Jahr 2020 

abgeschlossen werden. Im Jahr 2019 wurden für 
den Ersatz der Lüftung rund Fr. 61'000 
aufgewendet (Budget 2019 Fr. 130'000) 

240.503.25 Schulhaus Dorfhalde, Ersatz Heizung 50'000.00 Die Inbetriebnahme der Heizung ist im Jahr 2019 
erfolgt. Optimierungen und Mängelbehebungen 
waren erst nach der ersten Heizperiode möglich. 
Entsprechend wurden die Schlussrechnungen erst 
im 2020 gestellt

2 Bildung 106'000.00

272'000.00Total Nachkredite Investitionsrechnung  2020

Nachkredite LR - IR 2020 R. Catregn / 19.10.2020

Nachkredite Investitionsrechnung 2020
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Traktandum 6
Voranschlag 2021

Der Bezirksgemeinde wird beantragt:

1. Der im Druck vorliegende Voranschlag 2021 umfassend:

– Die Erfolgsrechnung
– Die Investitionsrechnung
– Der Voranschlag des Pflegezentrums Seematt

 sei zu genehmigen

2. Der Steuerfuss für das Jahr 2021 sei auf 165% festzulegen.

Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2)

Einleitung
Mit dem Ziel einer möglichst harmonisierten Rechnungsle-
gung in allen Kantonen und Gemeinden hat die Konferenz 
der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren 
(FDK) im Januar 2008 das Handbuch Harmonisiertes Rech-
nungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2 
verabschiedet. Bei der Ausarbeitung orientierte sich die FDK 
unter anderem an den International Public Sector Standards 
(IPSAS), hat jedoch verschiedene Erleichterungen vorgese-
hen. Das Handbuch HRM2 ersetzt die Fachempfehlungen 
FDK aus dem Jahr 1981 (HRM1) und enthält 20 Fachempfeh-
lungen zur öffentlichen Rechnungslegung sowie einen neuen 
Kontenrahmen.

Ausgangslage
Die Schwyzer Bezirke und Gemeinden erhalten per 1. Januar 
2021 neue – auf HRM2 abgestimmte – Rechnungslegungs- 
vorschriften. Der Kantonsrat hat mit Beschluss vom 30. Mai 
2018 das neue Finanzhaushaltsgesetz für die Bezirke und 
Gemeinden verabschiedet (SRSZ, 153.100). Das Gesetz 
regelt die Steuerung der Finanzen, die Ausgaben und deren 
Bewilligung sowie die Rechnungslegung und kommt mit 
dem vorliegenden Voranschlag und Finanzplan erstmals zur 
Anwendung.

Steigerung von Informationsgehalt und Transparenz in 
der Rechnungslegung
Mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften soll den Behör-
den, aber auch der Öffentlichkeit, ein klares und wahrheits-
getreues Bild der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage vermittelt werden. Im Sinne einer allgemeinen 
Zielsetzung soll damit der Grundsatz der «true and fair view» in 
der Rechnungslegung verfolgt werden. Die Rechnungslegung 
richtet sich nach HRM2, welches einen neuen Kontenplan, 
die konsequente Anwendung der periodengerechten Abgren-
zungen und transparentere Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundsätze vorsieht.

Neuerungen im Voranschlag und Finanzplan
Mit HRM2 werden im Wesentlichen die folgenden Neuerungen 
beim Voranschlag und Finanzplan eingeführt:

• Die Jahresrechnung orientiert sich an den Bezeichnungen 
der Privatwirtschaft mit Erfolgsrechnung und Bilanz.

• Die Erfolgsrechnung wird neu dreistufig dargestellt (betrieb-
liches Ergebnis, Finanzergebnis und ausserordentliches 
Ergebnis).

• Die Konten gliedern sich nach Aufgaben (funktionale Glie-
derung) und innerhalb diesen nach dem Kontenrahmen 
des harmonisierten Rechnungsmodells. In der ordentlichen 
Darstellung wird nach Hauptkonten zusammengefasst.

• Die Finanzplanjahre werden tabellarisch dem zu geneh-
migenden Voranschlag gegenübergestellt und in einem 
umfassenden Finanzplan dargestellt.

• Für die Beurteilung der Finanzlage sind Finanzkennzahlen 
definiert, die sowohl für die interne Führung, für Kapitalge-
ber, für die Finanzstatistik (Bund) wie auch für die Öffent-
lichkeit und die Politik verständlich sind.

• HRM2 schafft erstmals einen einheitlichen Kontenrahmen 
über sämtliche Stufen (Bund, Kantone, Bezirke, Gemein-
den).

Auswirkungen auf die Eröffnungsbilanz und Vergleich-
barkeit der Vorjahre (HRM1)
Buchhalterische Auswirkungen werden sich in Bewertungsan-
passungen (Bewertung des Finanzvermögens zum Verkehrs-
wert, Bereinigungen und Umgliederungen im Finanz- und Ver-
waltungsvermögen, Periodenabgrenzungen, Rückstellungen 
und Rechnungsabgrenzungen) im Rahmen der Eröffnungsbi-
lanz nach HRM2 per 1. Januar 2021 ergeben. Diese liegen 
in der Natur des Wechsels der Rechnungslegung und haben 
keine direkten finanziellen Auswirkungen.
Die verschiedenen Neuerungen im HRM2 führen auch dazu, 
dass ein Vergleich mit den Vorjahren (HRM1) nicht mehr mög-
lich ist. Deshalb sind i.d.R. die Spalten «Rechnung 2019» und 
«Budget 2020» im Voranschlag leer.
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Voranschlag 2021  
Gesamtbeurteilung Säckelmeister Peter Küng

Sehr geehrte Mitbürgerinnen
Sehr geehrte Mitbürger

Das Wichtigste in Kürze

Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 72'898'200.00 und einem 
Gesamtertrag von Fr. 68'990'700.00 sieht der Voranschlag 
2021 einen Aufwandsüberschuss von Fr. 3'907'500.00 vor. 
Im Vergleich zum Voranschlag 2020 sinkt der budgetierte 
Gesamtaufwand 2021 um Fr. 5'030’166.00, was vor allem  
durch die Änderung der Abschreibungssätze unter HRM2 
verursacht wird. Der budgetierte Gesamtertrag 2021 sinkt im 
Vergleich zum Voranschlag 2020 um Fr. 3'343’048.00, was 
durch unsere Einschätzung der Auswirkungen von COVID-19  
auf die Steuereinnahmen zurückzuführen ist. Die Nettoinves-
titionen fürs 2021 betragen Fr. 13'710'000.00. Der Steuer- 
fuss von 165 Einheiten soll beibehalten werden. Der Finanz-
plan für die Jahre 2022 bis 2024 rechnet bei voraussichtlich 
abnehmender Investitionstätigkeit mit einem jährlichen Fehl-
betrag zwischen Fr. 3'161'026.00 und Fr. 3'602'142.00. 

Allgemeine Erläuterungen

Am 30. Mai 2018 hat der Kantonsrat das neue Finanz-
haushaltsgesetz für die Bezirke und Gemeinden (FHG-BG) 
beschlossen. Die sich daraus ergebende Verordnung hat der 
Regierungsrat am 25. Juni 2019 erlassen. Eine gewichtige 
Neuerung des Finanzhaushaltgesetzes ist die Einführung 
des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2). Die  
Einführung von HRM2 bedingt im Bezirk Küssnacht eine  
Erneuerung der Softwarelösung. Um den Bezirken und 
Gemeinden eine genügende Vorlaufzeit für diese verwal-
tungstechnischen Herausforderungen zu geben, wird der 
Regierungsrat die Verordnung auf den 1. Januar 2021 in  
Kraft setzen.

Aufgrund des sich daraus ergebenden Zeitplans ergeben sich 
für die kommenden Botschaften die nachstehenden Erkennt-
nisse bezüglich Erstellung und Vergleichbarkeit der Zahlen 
aus den verschiedenen Rechnungslegungsmodellen:

Herbst 2020
Voranschlag 2021: Budgetierung nach neuem Rechnungsle-
gungsmodell (HRM2) mit sich daraus ergebender sehr einge-
schränkter Vergleichbarkeit mit Vorjahren

Frühling 2021
Rechnung 2020: Abschluss nach altem Rechnungslegungs-
modell und Vergleich mit dem ursprünglichen Voranschlag 
(wie bisher)

Herbst 2021
Voranschlag 2022: Budgetierung nach neuem Rechnungs- 
legungsmodell (HRM2) mit ersten Vergleichen zum Voran- 
schlag 2021

Frühling 2022
Rechnung 2021: Erster Abschluss unter HRM2 und Vergleich 
mit Voranschlag HRM2

Die momentane Anwendung beider Rechnungslegungs- 
modelle ergibt Einschränkungen in der Vergleichbarkeit und  
in der sich daraus ergebenden Darstellung, welche vollum-
fänglich den Vorgaben des Kantons entsprechen. 

Kommentare zur finanziellen Entwicklung 

Aufwand

Nachfolgend sind die wichtigsten Aufwandarten und deren 
Veränderungen aufgeführt:

 Voranschlag  Voranschlag Veränderung
 2021  2020  

Personal- 
aufwand 37′076′200.00 35′060′500.00 2′015′700.00
Sach- 
aufwand 12′192′200.00 13′073′266.00 -881′066.00
Abschrei- 
bungen 4′759′200.00 9′086′100.00 -4′326′900.00

Der budgetierte Personalaufwand 2021 nimmt vor allem  
aufgrund von personalrechtlichen Lohnanpassungen, Stär-
kung der Administration in den Bezirksschulen, unumgäng-
lichen Neueinstellungen aufgrund von grossen Projekten 
im Bereich Infrastruktur, grösserer Personalaufwand im 
Alters- und Pflegeheim Sunnehof sowie Einführung des  
Zweischicht-Betriebes beim Rettungsdienst (erstes volles 
Jahr) zu.

Der budgetierte Sachaufwand liegt um Fr. 881'066.00 unter 
dem Voranschlag 2020, was teilweise auf geänderte Rech-
nungslegungsvorschriften bezüglich Aktivierungen aber auch 
auf eine restriktive Budgetierung zurückzuführen ist.

Die Minderabschreibungen von Fr. 4'326'900.00 gegenüber 
dem Voranschlag 2020 sind die Auswirkungen der geänderten 
Abschreibungsvorschriften und Abschreibunggssätze unter 
der neuen Rechnungslegung HRM2.
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Ertrag

Nachfolgend unsere Erläuterungen und Vergleiche zur gröss-
ten Ertragsposition:

 Voranschlag  Voranschlag Veränderung
 2021  2020  

Fiskalertrag 42′276′000.00 44′695′000.00 -2′419′00.00

Bei den Steuern der natürlichen Personen (inkl. Quellen-
steuern, Nach-/Strafsteuern, Kapitalabfindungssteuern) 
erwarten wir für 2021 Fr. 38'830'000.00 (Budget 2020  
Fr. 39'660'000.00), was einem budgetierten Rückgang von 
rund 2% entspricht. 

Bei den Steuern der juristischen Personen 2021 budgetie- 
ren wir Fr. 3'390'000.00 was einem erwarteten Rückgang  
von rund 20% gegenüber dem Voranschlag 2020 von  
Fr. 4'200'000.00 entspricht.

Unsere Budgetierung der Fiskalerträge ist unter dem Aspekt 
COVID-19 sehr volatil und die Abschätzung der Auswirkungen 
von COVID-19 auf die Folgejahre sehr schwierig.

Investitionsrechnung

Der Voranschlag 2021 für die Investitionsrechnung rech- 
net mit einem grossen Ausgabenüberschuss von  
Fr. 13'710'000.00. Die grössten anstehenden Projekte sind 
Sanierung Seebodenstrasse, neue Zentrumsgestaltung, Er- 
weiterungen Schulräumlichkeiten.

Finanzplan

Der Finanzplan (Erfolgsrechnung) für die Jahre 2022 – 2024 
sieht bei einem unveränderten Steuerfuss von 165% folgende 
Ergebnisse vor:
2022 Fr.   -3'161’026.00
2023 Fr.   -3’245′535.00
2024 Fr.   -3'602’142.00

Aufgrund unserer Berechnung und Annahmen muss auch 
für die kommenden Jahresergebnissen weiterhin mit Fehl-
beträgen gerechnet werden.  Dies ist im Wesentlichen auf 
die moderaten Wachstumserwartungen bei den Steuerein- 
nahmen, insbesondere bei den erwarteten Einkommens- und 
Vermögenssteuern der natürlichen Personen zurückzuführen.  
Die Investitionstätigkeit wird sich nach heutigen Kenntnis- 
sen und Grundlagen in den Betrachtungsjahren 2022 bis  
2024 verringern. Aufgrund unserer Berechnungen wird sich 
das Eigenkapital des Bezirks auf rund Fr. 20 Millionen ver-
ringern.

Fazit

Ich habe in den vorgehenden Erläuterungen, bis auf eine 
Ausnahme, bewusst auf den Hinweis von COVID-19 ver- 
zichtet. Dessen Auswirkungen sind betreffend Langzeit- 
wirkung auf die Fiskalerträge nicht abschätzbar. Im Wei- 
teren verfolgen wir aufmerksam die Diskussionen und Vor-
schläge des Kantons betreffend den unsererseits nicht  
direkt beeinflussbaren Sozialversicherungskosten. Dank 
unserem komfortablen Eigenkapital und einer konsequenten 
Ausgabenpolitik werden wir die anstehenden und sich immer 
vermehrenden Aufgaben finanzpolitisch bewältigen können. 
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Pflegezentrum Seematt, Küssnacht am Rigi
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  Voranschlag 2021 Voranschlag 2020 Rechnung 2019 
   Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung 
Pflegezentrum Seematt,  
Küssnacht am Rigi
 

 
Ertrag            

Grundtaxen   3′878′045.00   3′845′852.00       3′937′871.00 
Pflegetaxen   3′431′906.00   3′219′648.00       3′135′359.40 
Sonderleistungen an Bewohner   44′300.00   37′300.00      
Medizinische Nebenleistungen   75′000.00   75′000.00            35′695.30 
Gästeverpflegung   25′000.00   30′000.00            76′549.40 
Personalverpflegung   17′000.00   17′000.00            35′438.10 
Personalunterkunft   1′000.00   1′000.00            15′742.10 
Mieteinnahmen   32′000.00   44′150.00   
Kapitalzinsen   1′500.00   1′500.00            43′140.00 
Ertragsminderungen                                         20′107.93 
Cafeteria    40′000.00   50′000.00            47′137.45  
 

 
Aufwand            

Besoldungen 5′189′492.00   5′159′493.00       4′937′769.75 
Sozialleistungen 778′500.00   773′924.00          749′704.25 
Personalnebenaufwand 84′000.00   71′000.00             59′141.10 
Medizinischer Bedarf 86′592.00   86′592.00             72′994.34 
Lebensmittel, Getränke 300′000.00   318′156.00          299′554.72 
Haushalt  90′000.00   71′000.00             72′083.04 
Unterhalt Immobilien, Mobilien, Fahrzeug 100′000.00   135′000.00          113′984.50 
Abschreibungen 21′200.00                            
Investitionen Rückstellungen    870′350.00          752′828.65 
Inv. Umbau/Sanierung EG Pilatus                 42′130.05 
Auflösung Rückstellungen     - 471′000.00           - 42′130.05 
Bankzinsen 2′700.00   2′500.00               1′892.10 
Energie, Wasser, Heizung 121′500.00   99′500.00             83′156.79 
Büro und Verwaltung 68′500.00   133′900.00          110′761.49 
üb. Aufwand Bewohner 20′000.00                            
Versicherungen, Sachaufwand 47′000.00   77′600.00             65′357.50 
üb. Betriebs-/ zeitfremder Ertrag*      - 59′773.05 
 

 
Zwischentotal I 6'909'484.00 7'545'751.00 7'328'015.00 7'321'450.00 7'259'455.18    7'347'040.68 

             

Spenden und Legate   1'000.00 6'000.00 6'000.00               1'580.00 

             

Zwischentotal II 6'909'484.00 7'546'751.00 7'334'015.00 7'327'450.00 7'259'455.18    7'348'620.68 

             

Betriebs-/ Zeitfremder Aufwand          
Betriebs-/ Zeitfremder Ertrag          
Mehrertrag / Mehraufwand 637'267.00     6'565.00 89'165.50  

             

Total  7'546'751.00 7'546'751.00 7'334'015.00 7'334'015.00 7'348'620.68    7'348'620.68 

             

             

* Der Kontenplan wurde per 1.1.2020 an die Vorgaben von Curaviva Schweiz angepasst. 
 Investitionen über Fr. 5′000.00 werden im Anlagevermögen verbucht.
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Feuerwehrersatzabgabe

Die Gemeinden erheben von den Feuerwehrpflichtigen, die 
in der Wohnsitzgemeinde keinen Feuerwehrdienst leisten, 
eine Ersatzabgabe (§ 38 des Feuerschutzgesetzes). Der 
Ertrag der Ersatzabgabe und der Entschädigung aus den 
Einsätzen der Feuerwehr sind zweckgebunden zu verwenden. 
Der Bezirksrat legt die Höhe der Ersatzabgaben fest, wobei 
eine nach Einkommensstufen abgestufte Pauschale gilt (§ 28 
Feuerschutzgesetz i.V.m. Art. 23 Feuerwehrreglement des 
Bezirks Küssnacht). Neu werden die Berechnungsgrundlagen 
im Voranschlag publiziert. Aktuell gelten folgende Berech-
nungsgrundlagen:

Steuerbares Einkommen Ersatzabgabe
  bis Fr. 10'000.00 Fr. 120.00
Fr. 10'001.00 bis Fr. 15'000.00 Fr. 140.00
Fr. 15'001.00 bis Fr. 20'000.00 Fr. 180.00
Fr. 20'001.00 bis Fr. 25'000.00 Fr. 200.00
Fr. 25'001.00 bis Fr. 30'000.00 Fr. 220.00
Fr. 30'001.00 bis Fr. 35'000.00 Fr. 260.00
Fr. 35'001.00 bis Fr. 40'000.00 Fr. 280.00
Fr. 40'001.00 bis Fr. 45'000.00 Fr. 300.00
Fr. 45'001.00 bis Fr. 50'000.00 Fr. 320.00
Fr. 50'001.00 bis Fr. 55'000.00 Fr. 360.00
Fr. 55'001.00 bis Fr. 60'000.00 Fr. 380.00
Fr. 60'001.00 bis Fr. 65'000.00 Fr. 400.00
Fr. 65'001.00 bis Fr. 70'000.00 Fr. 420.00
Fr. 70'001.00 bis Fr. 75'000.00 Fr. 440.00
Fr. 75'001.00 bis Fr. 80'000.00 Fr. 460.00
Fr. 80'001.00 und mehr Fr. 480.00
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Traktandum 7
Schlussabrechnung Verpflichtungskre- 
dit von Fr. 780'000.00 für den Ausbau  
und die Erneuerung der Haltikerstrasse 
(Etappe 2a Grossarni)

An der Bezirksgemeinde vom 22. April 2013 unterbreitete der 
Bezirksrat den Stimmbürgern/-innen einen Verpflichtungs- 
kredit für die 2. Etappe der Erneuerung der Haltikerstrasse. 
Auf Antrag wurde das Geschäft in zwei Abstimmungsvor-
lagen aufgeteilt: Abschnitt Haltikon bis Kantonsgrenze und  
Abschnitt Grossarni. An der Urnenabstimmung vom 9. Juni 
2013 wurden die Verpflichtungskredite von Fr. 1′055′000.00  
(plus allfällige Teuerung nach § 17 der VVO zum Gesetz über den  
Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden) für den Ab- 

schnitt Haltikon bis Kantonsgrenze mit 2929 Ja-Stimmen zu 
958 Nein-Stimmen und Fr. 780′000.00 (plus allfällige Teue-
rung nach § 17 der VVO zum Gesetz über den Finanzhaushalt 
der Bezirke und Gemeinden) für den Abschnitt Grossarni mit  
2417 Ja-Stimmen zu 1467 Nein-Stimmen angenommen. 

Unter der Leitung des Ressorts Infrastruktur wurden die  
Arbeiten des Abschnitts Haltikon bis Kantonsgrenze bereits im 
Sommer 2014 abgeschlossen. Die Abrechnung des Kredites 
erfolgte an der Bezirksgemeinde vom 12. Dezember 2016. 
Der Abschnitt Grossarni konnte nach erfolgtem Landerwerb 
ebenfalls ausgeführt und abgeschlossen werden. 

Der Bezirksgemeinde wird beantragt:

Die vorliegende Schlussabrechnung über den Verpflichtungs-
kredit für den Ausbau und die Erneuerung der Haltikerstrasse 
(Etappe 2a Grossarni) sei zu genehmigen.

Die Schlussabrechnung präsentiert sich wie folgt:

  Fr.
A Zur Verfügung stehender Kredit Strasse
 Baukredit gemäss Botschaft  780′000.00
 Ausgewiesene Teuerung  0.00

 Total zur Verfügung stehender Kredit  780′0000.00

B Effektive Baukosten
 Kosten gemäss Bauabrechnung   557′846.05

C Mehr-/Minderkosten
 Bewilligter Kredit   780′000.00
 ./. Effektive Baukosten   557′846.05

 Kreditüberschuss (Minderaufwand)  222′153.95
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Notizen





Titelbild: HERBSTZAUBER

(Acryl-Mischtechnik auf Leinwand, 50x50 cm)
 
Beschreibung und Inspiration:

Frei zu sein in meiner Kreativität ist mir das Wichtigste. Ich lasse mich durch nichts einengen und male nach Lust und Laune – 
aber immer voller Leidenschaft und mit viel Herzblut. Meine Ideen setze ich um in verschiedenen Techniken, Farbgestaltungen 
und Kompositionen.
Inspirationen hole ich in der Natur, Erlebnissen, Ferien, aktuellen Geschehnissen und immer wieder in der Musik.

Kurze Biografie:

• Geboren 1949 in Glarus
• Kaufmännische Banklehre und Tätigkeit in verschiedenen Banken
• Mehrjähriger Aufenthalt in Südafrika
• Von 1989-1992 musikpädagogisches Studium an der Hochschule für Musik in Luzern
• Während 20 Jahren als Musiklehrerin an verschiedenen Musikschulen tätig
• Meiner zweiten Leidenschaft, dem Malen, konnte ich in den vergangenen Jahren mehr Zeit einräumen. Inzwischen betreibe 

ich, zusammen mit einer Kollegin, in Kriens ein kleines Malatelier.
• Bei der letztes Jahr über «die Bühne» gegangenen Zwischennutzung Claridenstrasse 2 in Luzern (www.brennpunktcla-

ridenstrasse /Kunst/Farbenrausch) durfte ich unter dem Titel «Farbenrausch» während 2 Monaten meine ca. 200 Bilder 
ausstellen.

Rosmarie Giger | Honegg 11 | 6403 Küssnacht am Rigi
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